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Beſtimmung der Auflagen auf die Burgernutzungen .

Wenn der Werth der Buͤrgernutzungen nach ihrem bei

Berechnung der Bürgereinkaufsgelder in Gemäßheit der

Verordnung vom 25 . April 1833 , Regierungsblatt Nr . XVII .

Seite 96 . angenommenen Anſchlage den Betrag von 2 Klaf⸗

tern Gabholz und von 1 Morgen Acker oder Wieſe uͤberſteigt ,

ſo wird die Haͤlfte des dieſes Maaß uͤberſteigenden Betrags

der Nutzungen ( worunter jedoch die Waide , das Laubs und

Streuſammeln und das Leſeholz nicht aufzurechnen ſind ) nach

dem nämlichen Anſchlage als jährliche Auflage auf die Mils

mendnutzungen beſtimmt .
§. 10 .

In den Gemeinden , in welchen zur Beſtreitung der

durch die ordentlichen Einkünfte und durch die im vorherge⸗

henden Paragraphen erwaͤhnten Allmendauflagen nicht gedeck⸗

ten Ausgaben regelmaͤßig , oder doch in einzelnen Jahren

noch eine Umlage von mehr als 4 kr . vom 100 fl. Steuer⸗

kapital erforderlich iſt , wird die Gemeinde⸗Verſammlung oder

der groͤßere Ausſchuß über die Frage vernommen :

a ) ob auh auf den nach Maaßgabe des vorhergehenden

Paragraphen ſonſt frei zu laſſenden Theil der Bürger⸗

nutzungen eine Auflage bis zu einem Viertel ſeines

Werthes gemacht ,
b ) und der geſetzlich ſonſt nur mit der Hälfte des Werthes

zu belegende weitere Theil der Buͤrgernutzungen mit

Dreiviertel ſeines Werths belegt werden fl ?

Wird dieſe Frage bejaht , ſo berechnet der Gemeinderath ,

twie viel diefe weitere Auflage nach dem bei den Bürgers

Einkaufsgeldern geltenden Anſchlag der Nutzungen be⸗

tragen koͤnne .

Dieſe Berechnung , ſo wie jene , von welcher im S. 9 .

die Rede iſt , legt der Gemeinderath dem Buͤrgerausſchuß

und dem Ausſchuſſe der ſtaatsbürgerlichen Einwohner und

Ausmaͤrker vor , und wenn er fich niht mit der Mehr —

Deit eines jeden dieſer beiden Ausſchuͤſſe darüber verſtändigt ,

ſo wird die Entſcheidung des Bezirksamts eingeholt .
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